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Näheres findet man in der VV zu § 43 APO-GOSt. Diesen Passus sollte jede Lehrkraft kennen, die
in der Oberstufe unterrichtet.

Ich zitiere (Hervorhebungen durch mich):
43.1 zu Absatz 1

43.1.1 Auch außerhalb des Abiturverfahrens kann weiterhin gegen schulische Entscheidungen,
die Verwaltungsakte sind, bei der Schule Widerspruch eingelegt werden; hierüber sind die
Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte schriftlich zu belehren. Die
Durchführung des Widerspruchsverfahrens richtet sich nach den geltenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften.

Mit Widerspruch angefochten werden können u.a. die Nichtversetzung, das Nichtbestehen der
Nachprüfung, die Entlassung aus der gymnasialen Oberstufe wegen Überschreitens der
Höchstverweildauer, die Kursabschlussnoten aus der Qualifikationsphase, die Nichtzulassung
zur Abiturprüfung, das Nichtbestehen der Abiturprüfung.

Einzelnoten können nur ausnahmsweise mit Widerspruch angefochten werden, wenn
die beantragte Anhebung der Einzelnote auch die Änderung eines Verwaltungsaktes
(z.B. Versetzungsentscheidung, Zuerkennung eines Abschlusses,
Gesamtqualifikation/Durchschnittsnote im Abiturzeugnis) herbeiführt.

Gegen Einzelnoten und gegen die Kursabschlussnoten der Einführungsphase, die keine
Verwaltungsakte sind, kann in der Regel nur innerhalb von sechs Monaten Beschwerde erhoben
werden. Über die Beschwerde entscheidet die Fachlehrerin oder der Fachlehrer nach Beratung
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter sowie durch ein Mitglied der Fachkonferenz. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet die Beschwerdeführerin oder den
Beschwerdeführer schriftlich über die Entscheidung und begründet sie. Wird der Beschwerde
nicht stattgegeben, entscheidet auf Verlangen der Beschwerdeführerin oder des
Beschwerdeführers die obere Schulaufsichtsbehörde.

Unberührt bleibt die Befugnis der Schulleiterin oder des Schulleiters, die
Notengebung einer Lehrkraft zu beanstanden (§ 21 Absatz 4 ADO - BASS 21-02 Nr. 4).
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